
 
 
 
 
 

 

Zurücksenden an: Fachstelle Berufsbildung, Profilwechsel, Gerichtshausstrasse 25, 8750 Glarus  

 
 

 Telefon:  055 646 62 50 
E-Mail:   berufsbildung@gl.ch  
  www.gl.ch/berufsbildung  

Fachstelle Berufsbildung 

Gerichtshausstrasse 25 
8750 Glarus 

 

Profilwechsel im Beruf Kauffrau/Kaufmann EFZ  
(Anpassung des bestehenden Lehrvertrages) 

Das schulische Profil ist Bestandteil des Lehrvertrages. Ein Profilwechsel entspricht daher einer 
Vertragsänderung, welche mit diesem Formular erfolgt. Die Voraussetzungen und Zuständigkeiten für 
einen Wechsel des schulischen Profils sind in Art. 17 der Bildungsverordnung (BiVo) für Kauffrau/ 
Kaufmann EFZ vom 26.09.2011 geregelt (siehe nächste Seite). 

 
Lehrbetrieb:  __________________________________________________ 

Lernende/Lernender:  __________________________________________________ 

Gesetzliche Vertretung:  __________________________________________________ 

Branche/bisheriges Profil:  __________________________________________________ 
 
 

Wechsel des schulischen Profils von  

 B-Profil zu E-Profil       gemäss Art. 17 Abs. 2 

 

E-Profil zu B-Profil 

- Zweiter negativer Promotionsentscheid der Schule  

im 3. Semester       gemäss Art. 17 Abs. 6 

- Entscheid der Lehrvertragsparteien bei erstmaligem 
negativem Promotionsentscheid (1.-3- Sem.)   gemäss Art. 17 Abs. 7b oder 9 

- Entscheid der Lehrvertragsparteien aus anderen  

Gründen (z.B. Empfehlung durch Schule)    

 

Anmerkungen 
Auszug aus der Bildungsverordnung Kauffrau/Kaufmann EFZ siehe nächste Seite. 
Bei allfälliger Repetition des Lehrjahres gemäss Art. 17 Abs. 7c verwenden Sie bitte das Formular 
"Verlängerung Lehrzeit" - zu finden auf www.gl.ch/lehrbetriebe (Online-Schalter).  

 
Unterschriften: Datum: 
 
Lehrbetrieb: _____________________________ _________________ 

Lernende/Lernender: _____________________________ _________________ 

Gesetzliche Vertretung: _____________________________ _________________ 

Berufsfachschule: _____________________________ _________________ 
 
Genehmigt durch die Fachstelle Berufsbildung: 
  

mailto:berufsbildung@gl.ch
http://www.gl.ch/berufsbildung
http://www.gl.ch/lehrbetriebe


 
 
  Adresskopf für Rücksendung 
  Passt in C5 Fenster-Couvert 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auszug aus der Bildungsverordnung für Kauffrau/Kaufmann EFZ 
 

Art. 17 Lern- und Leistungsdokumentation in der Schule sowie Profilwechsel 
1 Die Anbieter der schulischen Bildung dokumentieren die Leistungen der Lernenden in den unterrichteten 

Bereichen und stellen ihnen am Ende jedes Semesters ein Zeugnis aus. 

2 Sind die Leistungen der lernenden Person ausserordentlich gut, so empfiehlt die Schule den Vertragsparteien: 

a. im B-Profil: einen Wechsel in das E-Profil; 

b. im E-Profil: einen Wechsel in den lehrbegleitenden Lehrgang für die Berufsmaturität. 

3 Für die Absolventinnen und Absolventen im E-Profil entscheidet die Schule jeweils am Ende des 1. bis 3. 

Semesters aufgrund des Zeugnisses über die Promotion ins nächste Semester. 

4 Die Promotion im E-Profil erfolgt auf der Grundlage der Noten der Unterrichtsbereiche, die folgendermassen 

gewichtet werden: Standardsprache (Gewichtung 1/6), erste Fremdsprache (Gewichtung 1/6), zweite 

Fremdsprache (Gewichtung 1/6), Information/ Kommunikation/Administration (Gewichtung 1/6) und Wirtschaft 

und Gesellschaft (Gewichtung 2/6). 

5 Die Ausbildung wird im E-Profil weitergeführt wenn: 

a. der auf eine Dezimalstelle gerundete Mittelwert mindestens 4.0 beträgt, und 

b. die Summe der gewichteten negativen Notenabweichungen zur Note 4.0 nicht mehr als 1.0 Notenpunkt 

beträgt. 

6 Erfüllt die lernende Person die Promotionsvoraussetzungen am Ende des ersten oder zweiten Semesters nicht, 

wird sie einmal provisorisch im E-Profil promoviert. Werden die Promotionsvoraussetzungen ein zweites Mal 

nicht erfüllt, wird die Ausbildung im B-Profil weitergeführt. 

7 Die individuelle Rückmeldung zur provisorischen Promotion zeigt der lernenden Person, was sie geleistet hat, 

wo sie Entwicklungspotenziale hat und wo sie im Hinblick auf eine Promotion vermehrte Lernanstrengungen 

erbringen muss. Die Schule informiert den Lehrbetrieb über die provisorische Promotion. Die Vertragsparteien 

prüfen folgende mögliche Massnahmen: 

a. Besuch eines Stützkurses; 

b. sofortige Umteilung in das B-Profil;  

c. Repetition der zwei vorangehenden Semester; 

d. Auflösung des Lehrvertrags. 

8 Die Schule informiert den Lehrbetrieb sowie die zuständige kantonale Behörde über den Profilwechsel. 

9 Werden die Promotionsvoraussetzungen erstmals am Ende des dritten Semesters nicht erfüllt, prüfen die 

Vertragsparteien eine Umteilung in das B-Profil oder die Repetition des zweiten und dritten Semesters. 

10 Profilwechsel werden im Lehrvertrag festgehalten, sofern der Lehrvertrag nichts anderes vorsieht. Die 

zuständige kantonale Behörde leitet die notwendigen Schritte ein. 

Fachstelle Berufsbildung 
Profilwechsel 
Gerichtshausstrasse 25 
8750 Glarus 

 

Absender bei Fenstercouvert 


